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Für den Inhalt verantwortlich ? Adolf Reichert
Wien , 13 « Juli 1944*

hie Stauhecken der Wienflußregulierung bewirtschaftet
Folge 141

hie Staubecken der Wienflußregulierung bei Hadersdorf und Weid-
lingau ( letztere zwischen Wienfluss und Wientalstraße ) werden nun¬

mehr gefüllt gehalten und durch Auszetzen von LaiohfIschen für
Fischzuchtzwecke von der Stadtförstverwaltung der Gemeinde Wien
benutzte

Obwohl, das Betreten der gesamten Wienflußanlagen durch Verbots - ■

tafeln untersagt ist , muß die Wienflußaufsicht immer wieder zahlrei¬
che Personen darauf aufmerksam machen , daß der Fischfang in den An¬
lagen der Wienflußregulierung strengstens verboten ist « Dies gilt
insbesondere für das Wienflußgerinne entlang der Staubeoken # aas ist
in der feilstrecke zwischen " Reichshrücke - Weidlingau M und " Niko¬
lai - Steg* 1 ( Ferdinand Wolfpark ) in Butteldorf sowie vor allem in
den Wasserhaltungen des Mauerbaches bei Hadersdorf « Dieses Verbot
gilt für jedermann , auch für die Mitglieder des ' Angelsportes der
Stadt Wien «.

hie Schutzpolizei und die Organe der Wienflußaufsicht werden
bei ihren Kontrollgangen Fischdiebe feststeilen und der Bestrafung
Zufuhren*
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